
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      25.10.2023 
 

 

Departement Bau und Mobilität / Tiefbauamt:  

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 11277, Waldeggweg, Brücke über 

Mattenbach (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.23.762-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 11277 für Waldeggweg, Brücke 

über Mattenbach, im Betrag von 20 412.85 Franken (Minderkosten 9 587.15 Franken) wird ge-

nehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau und Mo-

bilität, Tiefbauamt, Projektierung und Realisierung, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung 
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 17.03.2004 die Ausgaben für Waldeggweg, Brücke über Mat-

tenbach, im Betrag von 30 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsver-

mögens, Projekt-Nr. 11277, als gebunden erklärt.  

 

2. Projektbeschrieb 
Die Brücke wurde auf Schäden und Mängel untersucht. Ein Massnahmenkonzept mit Kosten-

schätzung wurde erstellt.  

 

3. Bauherreneigenleistungen 

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 0.00 Franken berechnet. 

 

4. Projektabrechnung 
4.1. Übersicht 

Projekt Nr. 11277 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit 30 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  20 412.85 

Minderaufwand  9 587.15 
 

4.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

Nach der Freigabe des Projektierungskredites durch den Bauausschuss vom 12.03.2004 wurde 

im Jahr 2006 ein Sanierungsprojekt erarbeitet. Auf Grund einer fachlichen neuen Beurteilung ist 

die Sanierung nicht dringend. Die Brücke über den Mattenbach am Waldeggweg wird seither der 

routinemässigen Bauwerksüberwachung unterzogen. Da weiterführende Phasen nicht bearbeitet 

wurden, ergibt sich ein Minderaufwand von 9 587.15 Franken. 

 

5. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom 

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet. 

 
6. Externe und interne Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen. 

 



- 3 - 

Beilagen: 
1. Protokoll des Bauausschusses vom 12.03.2004 

2. Kreditübersicht mit KV BIS 

3. Kreditübersicht BIS 

4. Projektabrechnung aus Applikation CS2 Investitionsrechnung 
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